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1. Der Gemeinderat stimmt gemäß beigefügter Zusammenstellung der Behand-
lung der eingegangenen Anregungen und Bedenken im Zuge der Benachrichti-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Bebau-
ungsplan „Erlebnispark Tripsdrill – 2. Bauabschnitt“ nach § 4 Abs. 2 BauGB 
und nach § 3 (2) BauGB zu. 

2. Dem Bebauungsplan „Erlebnispark Tripsdrill – 2. Bauabschnitt“ (Datum 
22.02.2019) bestehend aus Planteil, textlichem Teil (bestehend aus Textfestset-
zungen nach BauGB, örtlichen Bauvorschriften nach LBO und Hinweisen), Be-
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gründung inkl. „Konzept für den ruhenden Verkehr Tripsdrill“, Umweltbericht 
mit integrierter Grünordnungsplanung, Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, Spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung und Natura 2000-Vorprüfung wird zuge-
stimmt. Die Satzung des Bebauungsplans vom 22.02.2019 wird beschlossen. 

�

�

�

�

�

������������


